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Vorwort 

Der vorliegende Text ist eine überarbeitete Fassung meiner Disser-
tation, die im September 1980 der juristischen Fakultät der Universität 
K ie l vorgelegt und im Februar 1981 durch die Gutachter Prof.  Dr. W. 
Thiele und Prof.  Dr. J. Sonnenschein angenommen wurde. 

Mein Dank gi l t an dieser Stelle besonders meinen Eltern, die mir 
meine Ausbildung ermöglichten. Ferner w i l l ich nicht versäumen, mich 
bei der Frankfurter  Fazit-Stiftung für das mi r unbürokratisch zur Ver-
fügung gestellte Stipendium zu bedanken. Herrn Hansen, Mitgl ied des 
DFB-Vorstandes, Herrn Eilers, DFB-Justitiar, Herrn Dr. Klein, Präsi-
dent des Hamburger SV und Herrn Dr. Böhmert, Präsident des SV Wer-
der Bremen gi l t mein Dank für viele Anregungen. Schließlich danke ich 
Herrn Prof.  Dr. Broermann für die Aufnahme dieser Arbeit in die 
Schriften zum Sozial- und Arbeitsrecht. 

Lutz  Füllgraf 
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I . Einleitung 

Die genaue Formulierung des Themas der Untersuchung ergab sich 
erst bei der Bearbeitung der einzelnen aktuellen Probleme im deut-
schen Berufsfußballsport  unter vor allem arbeitsrechtlichen Gesichts-
punkten. Immer wieder nämlich stößt man bei dem Versuch, bestimmte 
Erscheinungsformen im Lizenzfußball mi t dem bekannten Vokabular 
und Instrumentarium zu erfassen, auf die Schwierigkeit, sich hier einer 
vertraglichen Dreiecksbeziehung gegenüberzusehen, von der nur ein Tei l 
unzweifelhaft  als Arbeitsverhältnis angesehen werden kann. Dieses 
liegt an der rechtlichen Gestaltung im bundesdeutschen Berufsfußball. 
Zum besseren Verständnis soll daher kurz ein geschichtlicher Uberblick 
über die Entwicklung des Berufsfußballs  in unserem Land sowie seine 
derzeitige Struktur gegeben werden. 

1. Die Entwicklung des Berufsfußballs  in Deutschland 

Der Fußballsport i n seiner im wesentlichen noch heute praktizierten 
Form kam von England aus auf den europäischen Kontinent und somit 
auch nach Deutschland. 1874 wurde er von Professor  Koch an den höhe-
ren Schulen Braunschweigs eingeführt 1. Vier Jahre später wurde in 
Hannover bereits der erste deutsche Fußballverein gegründet. I n der 
Folgezeit wurde Fußball in Vereinen vor allem in den Großstädten ge-
spielt; am 29. 9. 1887 wurde ζ. B. der SC Germania Hamburg, der heu-
tige Hamburger Sport-Verein, gegründet. Im Jahre 1900 gelang es nach 
mehreren vergeblichen Versuchen, mi t dem Deutschen Fußball-Bund 
eine funktionsfähige  Dachorganisation zu schaffen. 

Obwohl bereits 1903 der erste deutsche Fußballmeister (VfB Leipzig) 
ermittelt wurde, dauerte es lange, bis hierzulande die Professionalisie-
rung in diesen Sport Einzug hielt. Während in England schon 1885 be-
sondere Klassen für Berufsspieler  eingeführt  wurden2, 1926 Ungarn, 
1928 die Tschechoslowakei und Österreich und 1933 Ital ien und Frank-
reich diesem Beispiel folgten, gab es in Deutschland bis 1948 offiziell 
nur den Amateursport in dieser Disziplin. Allerdings wurden auch zwi-
schen den Kriegen bereits Eintrittsgelder von Zuschauern bei Spielen 

1 Aus Petermann  und dem Sport-Brockhaus  wurden bei den entsprechen-
den Schlagworten die Daten entnommen. 

2 Graf  S. 4. 
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der ersten Vereinsmannschschaften erhoben, doch flössen diese zunächst 
in die Vereinskassen. Unter dem Tisch allerdings erhielten Fußball-
spieler der guten Vereine auch damals bereits Vergütungen, doch hielt 
sich dies alles in allem, am heutigen Standard gemessen, in bescheide-
nem Rahmen3. 

Ab 1. 8. 1948 aber galt in dem damaligen Spielsystem der fünf  Ober-
ligen zunächst für Süddeutschland ein Vertragsspielerstatut. Gem. § 5 
Abs. I I I des dann 1949 auf DFB-Ebene eingeführten Statuts durfte ein 
Spieler maximal DM 3204, später D M 4005 als „Ausgleich für die be-
sondere sportliche Inanspuchnahme" — § 1 des Statuts — von den Ver-
einen erhalten. 

Eine weitere Entwicklungsstufe war 1963 die Einführung der Bundes-
liga als einer Klasse der Lizenzspieler und -vereine. Nachdem auch die 
Regionalligen zugunsten einer zweigeteilten sogenannten Zweiten Liga 
aufgelöst wurden, gab es endlich eine eindeutige Trennung von lizen-
zierten Berufssspielern  und Amateuren (vorher gab es als Mittelding 
noch die Vertragsspieler) 8. Obwohl natürlich auch das Lizenzspieler-
statut — zuerst Bundesligastatut — nicht unverändert fortbestand, sind 
doch die wesentlichen Punkte nicht mehr geändert worden. Heute kön-
nen Spielergehälter und Prämien frei  ausgehandelt werden. 

2. Uberblick über die Struktur des Lizeiizfußballs 

Obwohl im folgenden erst an den entsprechenden Stellen im Text 
zum besseren Verständnis auf die Regelungen in den Verträgen und 
DFB-Bestimmungen im einzelnen eingegangen wird, soll vorab doch 
ein grober Uberblick über die privatrechtlich gestaltete Situation im 
bundesdeutschen Berufsfußball  gegeben werden. 

Der DFB hat gem. § 1 Abs. I I LSt. die Bundesliga als Vereinseinrich-
tung geschaffen 7. Nach der Vorstellung des DFB stellt er diese Vereins-
einrichtung den Lizenzspielern und -vereinen für die Austragung ihrer 
Wettbewerbe zur Verfügung. Die Erlaubnis, die Vereinseinrichtung zu 
benutzen, erhalten Vereine wie Spieler durch den sogenannten Lizenz-
vertrag. Darin verpflichten sich die Vereine, die gem. § 2 des Vertrages 
die außerordentliche Mitgliedschaft im DFB i. S. d. § 7 Nr. 4 der Satzung 
erwerben, zur Einhaltung der vom DFB erlassenen Regeln; insbeson-

3 Vgl. auch die Darstellungen von Knauth  S. 15 ff.;  Graf  S. 2 ff. 
4 Der Spiegel Nr. 35/1963 S. 38. 
5 Bücker-Flürenbrock  S. 4. 
β Vgl. Baumann S. 16 f. 
7 I m folgenden w i rd hauptsächlich der Bundesligafußball behandelt, doch 

ist die Regelung der Zweiten Ligen in Regie der Regionalverbände kaum 
unterschiedlich. 
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dere sind hier das Lizenzspielerstatut und die Rechts- und Verfahrens-
ordnung von Bedeutung. Der Verein verpflichtet sich trotz seiner mi t -
gliedschaftlichen Zugehörigkeit zum DFB gem. § 5 l i t . b) und c) des 
Lizenzvertrages auch, Verstößen gegen die DFB-Regelungen durch 
seine Mitglieder, Angestellten und Dritte entgegenzuwirken. 

Die Spieler sind nicht Mitgl ied im DFB. Sie sind seiner Vereinsgewalt 
auch nicht durch Vermittlungsbestimmungen der Regional- und Lan-
desverbände — § 6 Abs. I I der Satzung — unterworfen,  da sie nicht Mi t -
glieder in den diesen angeschlossen Bundesligavereinen sind. Die Spie-
ler sind an die DFB-Regelungen und -Entscheide jedoch gem. §§ 2 und 3 
des von ihnen mi t dem DFB geschlossenen Lizenzvertrages gebunden. 

Das Verhältnis der Spieler zum Verein w i rd durch den Spielervertrag 
bestimmt. Es handelt sich dabei um eine rein partnerschaftliche  oder 
Außenbeziehung zwischen der juristischen und der natürlichen Person. 
In diesem Vertrag kann kein Vereinsbeitritt gesehen werden. Dies stellt 
§ 10 LSt. klar, dessen Geltung der Spieler gem. § 1 des Spielervertrages 
auch gegenüber dem Verein anerkannt hat. Danach sind Lizenzspieler 
Arbeitnehmer eines vom DFB lizenzierten Vereins. „Die Mitgliedschaft 
in diesem Verein ist für die Dauer des Vertrages ausgeschlossen." 

Maßgeblich für die hier zu untersuchende Problematik und zugleich 
ihre Besonderheit ist somit die vertragliche Dreiecksbeziehung DFB / 
Verein / Spieler. Jeder Beteiligte hat mi t jedem anderen einen Vertrag 
geschlossen. 

3. Gründe für die im Berufsfußball  gewählte Konstruktion 

Für die derartige Gestaltung der Rechtsverhältnisse im deutschen 
Berufsfußballsport  werden immer wieder zwei Gründe angegeben8. 

Zunächst w i rd auf die traditionelle Entwicklung hingewiesen. Danach 
sollten die Spieler immer möglichst eng an die DFB- und die allgemei-
nen Fußballregeln gebunden werden, um vor allem eine Einheitlichkeit 
im gesamten deutschen Fußballsport bei Amateuren wie bei Profis si-
cherzustellen. Neben dieses rein sportlich zu wertende Argument t r i t t 
sicherlich auch, daß der DFB sich durch vertragliche Unterwerfung  der 
Vereine und Berufsspieler  unter seine Statuten auch und gerade diesen 
als seinen publikumswirksamsten Vertretern gegenüber gewisse Ein-
flußmöglichkeiten schaffen  wollte. 

Dieses Ziel aber wäre am einfachsten durch die Mitgliedschaft der 
Spieler in ihren Vereinen und entsprechenden Vermittlungsbestimmun-

8 So von meinen Gesprächspartnern aus dem Bereich des DFB, Herrn 
Hansen, Mi tg l ied des DFB-Vorstandes, Herrn Sievers, Mi tg l ied des DFB-
Kontrollausschusses, und Herrn Eilers, DFB-Just i t iar . 




